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_ des Nationalrates XVII. Gesctzgebungspcriode 

A n fra 9 e 

der Abg. 1ng. Murer, Huber, Hintermayer 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Waldverwüstungsbericht 

Am 1.1.1988 trat die Forstgesetznovelle, BGBl. Nr. 576/1987, in Kraft. 

§ 16 Abs. 6 dieser Novelle lautet: 

"(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat jährlich 

dem Nationalrat über Art und Ausmaß der Waldverwüstungen, insbesondere 

durch Wild, die Gutachtertätigkeit der FOrstbehörden und die Maßnahmen 

der Jagdbehörden sowie deren Erfolg, gegliedert nach Bundesländern, 

zu berichten." 

Der Tätigkeitsbericht 1987 des Bundesrninisteriums für Land- und Forst

wirtschaft erwähnt unter A.8. Forstrecht: "Der Bundesminister für Land

und Forstwirtschaft wird verpflichtet, jährlich dem Parlament über Art 

und Ausmaß der Waldverwüstungen und über die Maßnarunen der Jagdbehörden und 

deren Erfolg zu berichten." 

Für die Vollziehung des Forstgesetzes wurden bereits 1988 um nahezu 

10 Mio öS mehr budgetiert, für 1989 wird dieser Betrag wieder etwas 

reduziert (1/60098). 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die nachstehende 

A n fra g e : 

1. Bis wann ist mit der Vorlage des Berichtes gemäß § 16 Abs. 6 Forst

gesetznovelle, BGBl. Nr. 576/1987, an den Nationalrat zu rechnen? 

2. Wieviel der 1988 zur Vollziehung des Forstgesetzes budgetierten 

16,988 Mio öS wurden für die Erstellung des Berichtes verwendet? 

3. Für welche Maßnahmen wurde der verbleibende Rest der Budgetpost 

1/600098 heuer verwendet ? 

2951/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




